
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Kärnten 2001/01/25 KUVS-
1232/6/2000

 JUSLINE Entscheidung
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Rechtssatz

Vom Regelungszweck des § 4 Abs. 5 StVO her reicht es auch aus, wenn bei einem Verkehrsunfall, bei dem nur

Sachschaden und dieser nur im Vermögen einer Person entstanden ist, der Schädiger dem Alleingeschädigten seine

Identität nachweist. Da gegenständlich der Sachschaden nur am Pkw der Rechtsmittelwerberin eingetreten ist, traf sie

weder die Verp3ichtung eines Identitätsnachweises gegenüber dem Zeugen A, noch war sie verp3ichtet, eine Meldung

bei der nächsten Polizei- oder Gendarmeriedienststelle vorzunehmen.

(Einstellung des Verfahrens)

Schlagworte

Verkehrsunfall, Verkehrsunfallsmeldung, Identität, Identitätsnachweis, Sachschaden, Kausalität, Schädiger,

Geschädigte, Gendarmerie, Polizei, Meldung

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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